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Diese Ausgabe erscheint 
auch online

Sonderausstellung im  

Keltenmuseum Hochdorf/Enz
„Steinzeitdorf und Keltengold“. 

Archäologische Entdeckungen zwischen Alb und Neckar und Enz

10. Juni 2020 bis 6. Januar 2021

Bei archäologischen Ausgra-
bungen des Landesamts für 
Denkmalpflege bei der Stadt 
Kirchheim unter Teck fanden 
sich 2014 und 2015 großflä-
chige Reste eines jungstein-
zeitlichen Dorfes aus der zwei-
ten Hälfte des 6. Jahrtausends 
v. Chr. Dabei konnten Grund-
risse von über 20 Langhäu-
sern der sogenannten band-
keramischen Kultur freigelegt 
werden. 

Das überraschend entdeckte 
Grab einer reich mit Gold-
schmuck ausgestatteten 
keltischen Frau aus dem  
6. Jahrhundert v. Chr. darf als 
kleine Sensation bezeichnet 
werden. 

Neben Gefäßen und Werk-
zeugen aus der Steinzeit 
sowie den genannten Gold-
funden werden noch zwei 
weitere mit Gold- und Koral-
lenbeigaben ausgestattete reiche Frauengräber aus Schöckingen und Esslingen-
Sirnau in der Ausstellung gezeigt. 

Zusätzlich werden Funde aus den Hochdorfer Steinzeitdörfern des 6. und frühen 
4. Jahrtausends v. Chr. präsentiert: ein ungewöhnliches Grab, Keramikgefäße und 
der Blick auf steinzeitliche Lebensmittelkonservierung oder vielleicht sogar die 
Grundlage von Bierherstellung …

Aktuelles: 

-   Bitte beachten Sie 
den vorgezogenen 
Redaktionsschluss 
für KW 24 (Montag, 
08.06., 8.30 Uhr)

-   Bitte beachten: Am 
Freitag, 12.06. sind 
die Rathäuser in 
 allen drei Ortsteilen 
 geschlossen

-   Verordnung der Lan-
desregierung über 
infektionsschützende 
Maßnahmen gegen 
die Ausbreitung des 
Virus SARS-CoV-2 
(Corona-Verordnung 
- CoronaVO) vom 
9. Mai 2020 (in der 
ab 2. Juni 2020 
gültigen Fassung)  
s. „Amtliche Be-
kanntmachungen“
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Notdienste

Notruf  Tel. 112
Feuernotruf  Tel. 112
Polizeiposten Vaihingen/Enz  Tel. 941-0

Ärztlicher Notfalldienst
Krankenhaus Leonberg, Rutesheimer Str. 50, 71229 Leonberg
Zuständig für Eberdingen (Eberdingen, Hochdorf/Enz, Nussdorf)

Öffnungszeiten der Notfallpraxis:
Montag, Dienstag und Donnerstag: 18.00 - 22:00 Uhr
Mittwoch:        14:00 - 24.00 Uhr
Freitag:        16:00 - 24.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag:   07:00 - 22.00 Uhr

Nach 22 Uhr bzw. nach 24 Uhr am Mittwoch und Freitag erfolgt die 
Versorgung von Notfallpatienten, die zu Fuß kommen können, durch die 
Notfallambulanz des Krankenhauses. Hausbesuche werden weiterhin über 
die Notfallpraxis besorgt. Sie erreichen die Notfallpraxis Leonberg und den 
allgemeinärztlichen Bereitschaftsdienst für Hausbesuche.

Notfalldienst der Kinder- und Jugendärzte

Bei akuten Erkrankungen und anderen Notfällen: Notfallpraxis für Kinder und 
Jugendliche im Klinikum Ludwigsburg, Posilipostr. 4, 71640 Ludwigsburg. 
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 18.00 Uhr bis am nächsten Morgen um 
8.00 Uhr; Samstag, Sonntag und an Feiertagen ganztags von 8.00 Uhr bis 
am nächsten Morgen um 8.00 Uhr. Eine telefonische Anmeldung ist nicht 
erforderlich, bitte bringen Sie die Versichertenkarte mit. Die Notfallpraxis ist 
Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geschlossen.

Zahnärztlicher Notfalldienst

Zu erfragen unter Telefon (0711) 7877733

Tierärzte

Samstag, 06.06. / Sonntag, 07.06.
Dr. Szemes, 75417 Mühlacker, Tel. 07041/77 37

Sozialstation Vaihingen

Friedrichstraße 10, 71665 Vaihingen/Enz, Tel.: 18900

Ambulante Alten- und Krankenpflege
Telefon 18900

Haushaltsnaher Dienst mit Familienpflege
Telefon 18900

Betreuungsgruppe für Demenzkranke
Anmeldung unter Tel. 18954

Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit Demenz
Montag, 06.07.2020, 17.30-19.30 Uhr Betreutes Wohnen (Pulverturm)

Beratungsbesuche und Pflegekurse
Telefon 18900

Wochenenddienst Sozialstation

Samstag, 06.06. / Sonntag, 07.06.
Van Bebber-Stark, Iris / Maurer, Christa / Roth, Angela
Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen vereinzelnde Pflegekräfte nicht 
benannt werden

Freie Hebamme
Alicia Schmidt, Weizenstr. 2
71665 Vaihingen/Enz, Tel. (07042) 78460

Kath. Hauspflegewerk Schwieberdingen
Im Seelach 13, 71701 Schwieberdingen
Tel. und Fax (07150) 353212

DRK-Kreisverband Ludwigsburg
Mobil mit Vorwahl (07141) 19222
Ambulante Pflege (07141) 121111
Allgemeine Sozialarbeit – Beratungsangebote: (07141) 121 235

Mobile Soziale Dienste
(Fahrdienste für Behinderte – Nulltariffahrten) (07141) 120 222
Essen auf Rädern Tel. (07141) 120 239
Hausnotruf – Auch im Alter sicher zu Hause leben (07141) 120 239
Beratung bei Trennung und Scheidung
Anmeldung unter Tel. (07141) 121-0
Beratung für barrierefreies Bauen und Wohnen (07141) 121245
Ambulantes betreutes Wohnen für psychisch Kranke 
(07141) 121231
Ausbildungen Erste Hilfe
Anmeldung, Termine (07141) 121-0 oder unter 
www.drk-ludwigsburg.de
Auskünfte (07141) 120245

Sozialverband VdK Nordwürttemberg
Kurfürstenstr. 9, 71636 Ludwigsburg, Tel. (07141) 9113500

Frauen für Frauen e.V.
Abelstr. 11, 71634 Ludwigsburg
Beratungen für Frauen in den Bereichen:
Krisen, Beziehungsprobleme, Trennung, sexuelle Gewalt, Essstörungen, 
Mobbing
Terminvereinbarung (07141) 220870
Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt (07141) 649443
Frauenhaus (07141) 901170
Beratung und Aufnahme von misshandelten Frauen und ihren Kindern
Wochenendnotruf LUNO (07141) 901170
Notruf für Frauen in akuten Gewaltsituationen

Sozialpsychiatrischer Dienst Landkreis Ludwigsburg
Königsallee 59, 71638 Ludwigsburg Ambulante Beratung und Betreuung 
psychisch kranker Menschen
und deren Angehörige Tel. (07141) 144 2029

Notruf für vergewaltigte und misshandelte Frauen und Mädchen LB e.V.
Hahnenstr. 47, 71634 Ludwigsburg-Eglosheim Tel. (07141) 378496

Kompetenzzentrum Kindertagesbetreuung Landratsamt Ludwigsburg
Postadresse: Hindenburgstr. 40, 71638 Ludwigsburg
Besucheradresse: Martin-Luther-Str. 26, 71636 Ludwigsburg
Zuständigkeitsbereich: Eberdingen, Vaihingen an der Enz.
Tel.: 07141 144-5233

Kinder- und Jugendtelefon 0800/111 0 333
montags bis samstags von 14.00 – 20.00 Uhr

Elterntelefon 0800/111 0 550
montags bis freitags 09.00 – 11.00 Uhr
dienstags und donnerstags 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr

DemenzZentrum
Betreuungsgruppe für Betroffene von Demenzkrankheiten, Alzheimer-Patien-
ten und verwirrte alte Menschen
Bahnhofstr. 86, 75417 Mühlacker, Tel. (07041) 814690

Bestattungswesen

Bei einem Todesfall mit Beerdigung des Verstorbenen in der Gemeinde bitte 
unmittelbar an den Bestattungsordner Hubert Scholl, Hintere Straße 3, 
Wiernsheim-Iptingen, Tel. (07044) 5569 oder 8304 wenden.

Apothekennotdienstplan (Mühlacker/Vaihingen und Umgebung)

05.06. Schloss Apotheke Vaisana, Vaihingen, Andreaestr. 16/1, 
  Tel. 07042/3768100
06.06. Apotheke am Bergle, Kleinglattbach, Schillerstr. 46, Tel. 07042/5063
07.06.  Sender Apotheke, Mühlacker, Hindenburgstr. 41, Tel. 07041/818030
  Schloss-Apotheke, Hemmingen, Hauptstr. 9, Tel. 07150/916791
08.06. Apotheke im Centrum, Illingen, Ortszentrum 3, Tel. 07042/2955
09.06. Kloster Apotheke, Maulbronn, Klosterhof 36, Tel. 07043/2358
   Heckengäu Apotheke, Mönsheim, Pforzheimer Str. 2, 
  Tel. 07044/9094880
10.06. Enz Apotheke, Vaihingen (Enzweihingen), Vaihinger Str. 4, 
  Tel. 07042/5431
11.06. Stromberg-Apotheke, Sersheim, Am Markt 8, Tel. 07042/32211
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Liebe Kinder, 

leider ist in diesem Jahr durch CORONA alles anders und wir 
dürfen viele Dinge nicht machen, die wir so gern unternehmen 
würden. Auch unser Sommerferienprogramm wird leider in 
diesem Jahr nicht stattfinden.  

Wir danken euch für euer Verständnis und freuen uns natürlich 
umso mehr darauf, euch dann hoffentlich im nächsten Sommer 
wieder mit tollen Unternehmungen begeistern zu können. 

Habt dennoch eine schöne Zeit und bleibt gesund! 

  

Ein ganz großes Dankeschön gilt den Vereinen die sich 
bereits mit tollen Ideen bei uns gemeldet haben, die wir dann 
im neuen Jahr gemeinsam umsetzen dürfen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Bürgermeister Peter Schäfer, sowie Doreen Biedermann vom Ordnungs- und Sozialamt 

ön gilt den Vereinen die sich 
r dann 

Schließtag
Am Freitag, 12. Juni 2020

bleiben das Rathaus Eberdingen sowie die Verwaltungsstellen in Hochdorf und Nussdorf

geschlossen!

Bei einem Todesfall wenden Sie sich bitte an unseren Bestattungsordner Hubert Scholl, Tel. 07044/5569

Feststellung der Jahresrechnung 2019
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 28.05.2020 die Jahresrechnung für das Jahr 2019 festgestellt. Gleichzeitig hat der 
Gemeinderat den Rechenschaftsbericht zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Ergebnis der Jahresrechnung sowie der Rechen-
schaftsbericht liegen an 7 Tagen, in der Zeit vom

05.06. bis 17.06.2020 - je einschließlich -
während der üblichen Dienststunden im Rathaus Eberdingen, Zimmer 315, zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Folgender Feststellungsbeschluss wurde gefasst:

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 28.05.2020 den Jahresab-
schluss für das Jahr 2019 mit folgenden Werten fest:

1. Ergebnisrechnung
1.1 Summe der ordentlichen Erträge 16.496.553,13
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 16.290.787,68
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) 205.765,45
1.4 Außerordentliche Erträge 763.684,10
1.5 Außerordentliche Aufwendungen 332.857,33
1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 430.826,77
1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 636.592,22
2. Finanzrechnung
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.832.285,57
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.347.942,56
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) 1.484.343,01
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.333.033,96
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2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.366.905,92
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) -33.871,96
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) 1.450.471,05
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres 

(Saldo aus 2.7 und 2.10) 1.450.471,05
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen -1.057.410,34
2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 11.491.124,41
2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) 393.060,71
2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) 11.884.185,12
3. Bilanz
3.1 Immaterielles Vermögen 31.505,70
3.2 Sachvermögen 60.116.557,58
3.3 Finanzvermögen 14.806.152,16
3.4 Abgrenzungsposten 2.091.491,72
3.5 Nettoposition
3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) 77.045.707,16
3.7 Basiskapital 53.603.809,25
3.8 Rücklagen 6.039.129,01
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses
3.10 Sonderposten 16.503.290,42
3.11 Rückstellungen 44.114,06
3.12 Verbindlichkeiten 304.692,89
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 550.671,53
3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) 77.045.707,16

4. Ermächtigungsreste
Die Ermächtigungsreste betragen:
- in der Ergebnisrechnung 0,00 €
- in der Finanzrechnung 600.254,00 €

__________________________________________________________________________________________
Gesamtbetrag der Ermächtigungsreste 600.254,00 €

5. Schuldenstand
Schuldenstand zum 31.12.2019 beträgt 0,00 €

Bürgermeisteramt

Zum Inkrafttreten am 02.06.2020 sind folgende 
Änderungen besonders relevant: 
§ 2 Hochschulen, Akademien des Landes, (neu) Landesbib-
liotheken und Archive
Es werden die Landesbibliotheken, wissenschaftliche Bibliothe-
ken an den Hochschulen und Archive geöffnet.

§ 4 Einschränkung des Betriebs von Einrichtungen
Abs.1 (Betriebsuntersagung)
Es werden die folgenden Betriebsuntersagungen zum 02.06.2020 
beendet:
•	 Nr. 2: Bildungseinrichtungen jeglicher Art
•	 Nr. 6: Jugendhäuser
•	 Nr. 8: betreffend Gaststätten und ähnliche Einrichtungen wie 

Bars, Shisha-Bars und Kneipen
•	 Nr. 9: Freizeitparks und Anbieter von Freizeitaktivitäten
•	 Nr. 10: öffentliche Bolzplätze
•	 Nr. 11 Beherbergungsbetriebe u.a.
Abs. 2 (Ausnahmen von der Betriebsuntersagung)
•	 Kultureinrichtungen jeglicher Art und Autokinos (s.o.),
•	 Museen, Freilichtmuseen, Ausstellungshäuser und Gedenk-

stätten
•	 Autokinos
•	 Schwimm- und Hallenbäder sowie Thermal- und Spaßbäder, 

wenn und soweit der Betrieb durch Rechtsverordnung zu-
gelassen ist

•	 alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstät-
ten, insbesondere Fitnessstudios, sowie Tanzschulen und 
ähnliche Einrichtungen, wenn und soweit der Betrieb durch 
Rechtsverordnung zugelassen ist

•	 Häfen und Flugplätze
•	 Messen, nicht-kulturelle Ausstellungen, Spezialmärkte und 

ähnliche Einrichtungen, wenn und soweit der Betrieb durch 
Rechtsverordnung zugelassen ist.

Ihre Gemeindeverwaltung

Verordnung der Landesregierung über  
infektionsschützende Maßnahmen gegen die 
Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2  
(Corona-Verordnung - CoronaVO)1  
vom 9. Mai 2020  
(in der ab 2. Juni 2020 gültigen Fassung)
1 nichtamtliche konsolidierte Fassung nach Inkrafttreten von Arti-
kel 2 der Zweiten Verordnung der Landesregierung zur Änderung 
der Corona-Verordnung vom 26. Mai 2020 (notverkündet gemäß 
§ 4 des Verkündungsgesetzes und abrufbar unter http://www.
baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung)

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 Satz 
1 und 2 und § 31 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. 
Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert worden 
ist, wird verordnet:

§ 1
Einschränkung des Betriebs an Schulen

(1)  Bis zum Ablauf des 14. Juni 2020 sind
 1.   der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung außerun-

terrichtlicher und anderer schulischer Veranstaltungen an 
den öffentlichen Schulen und den Schulen in freier Trä-
gerschaft,

 2.   die Nutzung schulischer Gebäude für nichtschulische 
Zwecke,

 3.   der Betrieb von Betreuungsangeboten der verlässlichen 
Grundschule, flexiblen Nachmittagsbetreuung, Horte so-
wie Horte an der Schule untersagt, soweit nicht nach 
Maßgabe der Absätze 2 und 3 die Wiederaufnahme des 
Betriebs gestattet ist.

(2)   Der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung von Prüfun-
gen an den öffentlichen Schulen und den Schulen in freier 
Trägerschaft, der Betrieb von Schulmensen sowie die Ver-
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anstaltungen außerschulischer Bildungsträger, die der Vor-
bereitung auf schulische Abschlussprüfungen dienen, sind 
gestattet, sofern dies unter Wahrung folgender Grundsätze 
des Infektionsschutzes und den durch die Verordnung des 
Kultusministeriums nach § 1d für die Wiederaufnahme des 
Betriebs getroffenen Bestimmungen möglich ist:

 1.   es ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen 
den Personen einzuhalten; die Gruppengrößen sind hier-
an auszurichten; von den Vorgaben des Mindestabstands 
sind nur solche Tätigkeiten ausgenommen, bei denen 
eine engere körperliche Nähe nicht zu vermeiden ist,

 2.   der tägliche Betriebsbeginn, das tägliche Betriebsende 
und die Pausen sollen insbesondere durch eine zeitliche 
Staffelung so organisiert werden, dass das Abstandsge-
bot nach Nummer 1 und eine Trennung von Schülergrup-
pen eingehalten werden können,

 3.   die Ausstattung der Einrichtung muss gewährleisten, dass 
die erforderlichen Hygienemaßnahmen durchgeführt wer-
den können, insbesondere müssen

  a)   ausreichende Gelegenheiten zum Waschen der Hän-
de bestehen und ausreichend Hygienemittel wie Seife 
und Einmalhandtücher zur Verfügung stehen; sofern 
dies nicht gewährleistet ist, müssen Handdesinfekti-
onsmittel zur Verfügung gestellt werden,

  b)   alle Räume mehrmals täglich für einige Minuten gelüf-
tet werden,

 4.   die Reinigung der Einrichtung muss täglich erfolgen, 
Handkontaktflächen müssen regelmäßig, nach Möglich-
keit mehrmals täglich, mit einem tensidhaltigen Reini-
gungsmittel gereinigt werden.

   Darüber hinaus sind die Hygienehinweise des Kultusmi-
nisteriums zu beachten.

(3)   Der Unterrichtsbetrieb sowie die Durchführung von Prüfungen 
an Pflegeschulen, an Schulen für Gesundheitsfachberufe und 
an Fachschulen für Sozialwesen im Zuständigkeitsbereich des 
Sozialministeriums und für Tätigkeiten im Rettungsdienst sind 
gestattet, sofern dies unter Wahrung der in Absatz 2 Satz 1 
angeführten Grundsätze des Infektionsschutzes möglich ist.

(4)   Bei dem gemeinsamen Verzehr von Speisen ist sicherzustel-
len, dass

 1.   die Plätze so angeordnet werden, dass ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen besteht, 
und

 2.   Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von min-
destens 1,5 Metern zwischen den Personen gewährleistet 
ist.

§ 1a
Einschränkung des Betriebs an Kindertageseinrichtungen, 

Grundschulförderklassen, Schulkindergärten und  
Kindertagespflegestellen

(1)   Bis zum Ablauf des 14. Juni 2020 ist der Betrieb von Schul-
kindergärten, Grundschulförderklassen und Kindertagesein-
richtungen sowie die Kindertagespflege untersagt, soweit 
nicht nach Maßgabe der Absätze 2 bis 7 die Wiederaufnah-
me des Betriebs gestattet ist.

(2)   Der Betrieb der Schulkindergärten, Grundschulförderklassen 
und Kindertageseinrichtungen ist gestattet für Kinder,

 1.   die nach § 1b Absatz 2 zur Teilnahme an der erweiterten 
Notbetreuung berechtigt sind,

 2.   mit einem vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder 
der Leitung der Einrichtung festgestellten besonderen 
Förderbedarf, oder

 3.   die nach den Nummern 1 und 2 nicht zur Teilnahme be-
rechtigt sind, sofern nach Aufnahme der dort genannten 
Kinder noch Aufnahmekapazitäten innerhalb der in Absatz 
3 genannten Grenzen verbleiben.

   Die Entscheidung über die Aufnahme der Kinder trifft die 
Leitung der Einrichtung. Sofern eine Auswahlentschei-
dung erforderlich ist, weil die Nachfrage nach Betreu-
ungsplätzen die Betreuungskapazitäten übersteigt, ent-
scheidet die Gemeinde, in der die Einrichtung ihren Sitz 
hat, nach pflichtgemäßem Ermessen.

(3)   Die zulässige Höchstgruppengröße ist einzuhalten. Diese be-
trägt die Hälfte der in der Betriebserlaubnis genehmigten 
Gruppengröße. Die Einrichtungsleitung kann im Benehmen 
mit dem Träger der Einrichtung und der Gemeinde die Grup-
pengröße reduzieren, sofern dies erforderlich ist, um die 
Schutzhinweise nach Absatz 4 einzuhalten.

(4)   Die gemeinsamen Schutzhinweise für Kindertageseinrichtun-
gen des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Ba-
den-Württemberg, der Unfallkasse Baden-Württemberg und 
des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung sind umzusetzen.

(5)  Der Umfang der Betreuung in der Kindertageseinrichtung 
wird von den vorhandenen Ressourcen sowie von den in 
den Absätzen 3 und 4 genannten Bedingungen bestimmt 
und kann hinter dem des Regelbetriebs zurückbleiben; für die 
Kinder der erweiterten Notbetreuung nach Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 bestimmt sich der Betreuungsumfang nach § 1b 
Absatz 4. Die Betreuung erfolgt in der Einrichtung, die das 
Kind bisher besucht hat, in konstanten Gruppen.

(6)  Der Betrieb der Kindertagespflegestellen ist gestattet, sofern
 1.   die in Absatz 4 genannten Grundsätze des Infektions-

schutzes gewahrt werden und
 2.   die Betreuung in konstant zusammengesetzten Gruppen 

stattfindet; es ist nicht zulässig, dass ein durch die Pfle-
geerlaubnis vorgesehener Platz zwischen Kindern geteilt 
wird.

(7)   Bei dem gemeinsamen Verzehr von Speisen ist sicherzustel-
len, dass

 1.   die Plätze so angeordnet werden, dass ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen besteht, 
und

 2.   Stehplätze so gestaltet sind, dass ein Abstand von mindes-
tens 1,5 Metern zwischen den Personen gewährleistet ist.

§ 1b
Erweiterte Notbetreuung

(1)   Für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen, in Grund-
schulstufen an Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren, Grundschulförderklassen, Schulkindergärten 
und in den Klassenstufen 5 bis 7 an den auf der Grundschule 
aufbauenden Schulen sowie für Kinder in Kindertageseinrich-
tungen und Kindertagespflege, soweit sie noch nicht wieder 
am Betrieb der Einrichtung oder der Tagespflegestelle teilneh-
men, wird eine erweiterte Notbetreuung eingerichtet.

(2)   Berechtigt zur Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung 
sind Kinder, für die der örtliche Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe feststellt, dass die Teilnahme an der Notbetreuung 
zur Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist. Eben-
falls teilnahmeberechtigt sind Kinder, deren Erziehungsbe-
rechtigte beide

 1.   einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegende Tätigkeit 
zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur nach 
Absatz 8 beiträgt, oder

 2.   eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit außerhalb der 
Wohnung wahrnehmen und dabei unabkömmlich sowie 
durch ihre berufliche Tätigkeit an der Betreuung gehindert 
sind. Der Unabkömmlichkeit beider Erziehungsberechtig-
ten nach Satz 2 steht es gleich, wenn eine Person allein-
erziehend ist und sie die Voraussetzungen nach Satz 2 
Nummer 1 oder 2 erfüllt. Alleinerziehenden gleichgestellt 
sind Erziehungsberechtigte dann, wenn die oder der wei-
tere Erziehungsberechtigte aus schwerwiegenden Grün-
den an der Betreuung gehindert ist; die Entscheidung 
über die Zulassung einer solchen Ausnahme trifft unter 
Anlegung strenger Maßstäbe die Gemeinde, in der die 
Einrichtung ihren Sitz hat. Das Vorliegen der Vorausset-
zungen nach Satz 2 ist durch Vorlage einer entsprechen-
den Bescheinigung des Arbeitgebers beziehungsweise 
des Dienstherrn zu belegen. Bei selbständig oder freibe-
ruflich Tätigen tritt an die Stelle der Bescheinigung nach 
Satz 5 die eigene Versicherung, dass die Voraussetzun-
gen nach Satz 2 vorliegen. Die Erziehungsberechtigten 
nach Satz 2 und Alleinerziehende nach Satz 3 haben 
darüber hinaus zu versichern, dass eine familiäre oder 
anderweitige Betreuung nicht möglich ist.

(3)   Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht aus-
reichen, um für alle nach Absatz 2 teilnahmeberechtigten 
Kinder die Teilnahme an der erweiterten Notbetreuung zu 
ermöglichen, sind vorrangig die Kinder aufzunehmen,

 1.   bei denen mindestens einer der Erziehungsberechtigten 
oder die oder der Alleinerziehende in der kritischen Infra-
struktur nach Absatz 8 tätig und unabkömmlich ist,

 2.   für die der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
feststellt, dass die Teilnahme an der Notbetreuung zur 
Gewährleistung des Kindeswohls erforderlich ist, oder
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 3.   die im Haushalt einer oder eines Alleinerziehenden leben.
   Sofern die Betreuungskapazitäten der Einrichtung nicht 

ausreichen, um die nach den Satz 1 Nummer 1 bis 3 
teilnahmeberechtigten Kinder aufzunehmen, entscheidet 
die Gemeinde, in der die Einrichtung ihren Sitz hat, nach 
pflichtgemäßem Ermessen über die Aufnahme der Kinder.

(4)   Die erweiterte Notbetreuung erstreckt sich in der Regel auf 
den Zeitraum des Betriebs der Einrichtungen nach § 1 Ab-
satz 1 oder § 1a, den sie ersetzt, und kann darüber hinaus 
auch die Ferienzeiträume sowie Sonn- und Feiertage um-
fassen. Sie findet in der jeweiligen Einrichtung, die das Kind 
bisher besucht hat, durch deren Personal und in konstant 
zusammengesetzten Gruppen statt. Ausnahmen hiervon sind 
nur in besonders zu begründenden Fällen zulässig und sind 
von der jeweiligen Einrichtungsleitung im Benehmen mit dem 
Träger der Einrichtung und der Gemeinde zu entscheiden.

(5)   Die in der erweiterten Notbetreuung zulässige Gruppengröße 
beträgt bei Kindertageseinrichtungen höchstens die Hälfte 
der in der Betriebserlaubnis genehmigten Gruppengröße, 
in Schulen höchstens die Hälfte des für die Regelklassen 
der jeweiligen Schulart maßgeblichen Klassenteilers. Die 
gemeinsamen Schutzhinweise für Kindertageseinrichtungen 
des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg, der Unfallkasse Baden-Württemberg und des 
Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg sowie die Hy-
gienehinweise des Kultusministeriums für die Schulen in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung sind zu beachten. Die Einrichtungs-
leitung kann im Benehmen mit dem Träger der Einrichtung 
und der Gemeinde die Gruppengröße reduzieren, sofern 
dies erforderlich ist, um diese Schutzhinweise einzuhalten. 
Beim gemeinsamen Verzehr von Speisen ist sicherzustellen, 
dass ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den 
Tischen besteht und die Stehplätze so gestaltet sind, dass 
ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Personen gewähr-
leistet ist.

(6)   Vom Mindestpersonalschlüssel des § 1 der Kindertagesstät-
tenverordnung kann in der erweiterten Notbetreuung abgewi-
chen werden, sofern die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht 
dennoch uneingeschränkt möglich ist.

(7)  (aufgehoben)
(8)   Kritische Infrastruktur im Sinne des Absatz 2 Satz 1 Nummer 

1 sind insbesondere
 1.   die in den §§ 2 bis 8 der BSI-Kritisverordnung (BSI-

KritisV) bestimmten Sektoren Energie, Wasser, Ernährung, 
Informationstechnik und Telekommunikation, Gesundheit, 
Finanz- und Versicherungswesen, Transport und Verkehr,

 2.   die gesamte Infrastruktur zur medizinischen und pflegeri-
schen Versorgung einschließlich der zur Aufrechterhaltung 
dieser Versorgung notwendigen Unterstützungsbereiche, 
der Altenpflege und der ambulanten Pflegedienste, auch 
soweit sie über die Bestimmung des Sektors Gesundheit 
in § 6 BSI-KritisV hinausgeht,

 3.   die ambulanten Einrichtungen und Dienste der Woh-
nungslosenhilfe, die Leistungen nach §§ 67 ff. des Zwölf-
ten Buchs Sozialgesetzbuch erbringen, sowie gemein-
depsychiatrische und sozialpsychiatrische Einrichtungen 
und Dienste, die einem Versorgungsvertrag unterliegen, 
und ambulante Einrichtungen und Dienste der Drogen- 
und Suchtberatungsstellen,

 4.   Regierung und Verwaltung, Parlament, Organe der 
Rechtspflege, Justizvollzugs- und Abschiebungshaftvoll-
zugseinrichtungen sowie notwendige Einrichtungen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge (einschließlich der Einrich-
tungen gemäß § 36 Absatz 1 Nummer 4 IfSG) sowie die 
in den § 1 Absatz 1 und § 1a genannten Einrichtungen,

 5.   Polizei und Feuerwehr (auch Freiwillige) sowie Notfall- und 
Rettungswesen einschließlich Katastrophenschutz sowie 
die Einheiten und Stellen der Bundeswehr, die mittelbar 
oder unmittelbar wegen der durch das Virus SARS-CoV-2 
verursachten Epidemie im Einsatz sind,

 6.  Rundfunk und Presse,
 7.   Beschäftigte der Betreiber beziehungsweise Unterneh-

men für den öffentlichen Personennahverkehr und den 
Schienenpersonenverkehr sowie Beschäftigte der lokalen 
Busunternehmen, sofern sie im Linienverkehr eingesetzt 
werden,

 8.  die Straßenbetriebe und Straßenmeistereien sowie
 9.  das Bestattungswesen.

(9)   Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, deren bisher be-
suchte Einrichtung einem Betriebsverbot unterliegt und für 
die keine Ausnahme nach dieser Verordnung vorgesehen 
ist, dürfen die betreffende Einrichtung nicht betreten. Die 
Personensorgeberechtigten haben für die Beachtung der Be-
tretungsverbote zu sorgen.

§ 1c
Ausschluss von der Teilnahme, Betretungsverbot

(1)   Ausgeschlossen von der Teilnahme an dem Betrieb der 
Einrichtungen nach §§ 1 und 1a und von der erweiterten 
Notbetreuung nach § 1b sind Schülerinnen, Schüler sowie 
Kinder,

 1.   die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Per-
son noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder

 2.   die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Tem-
peratur aufweisen.

(2)   Schülerinnen und Schüler sowie Kinder, denen die Teilnah-
me am Betrieb durch die Einrichtung oder Tagespflegestelle 
noch nicht wieder gestattet wurde, unterliegen einem Betre-
tungsverbot. Die Personensorgeberechtigten haben für die 
Beachtung der Betretungsverbote zu sorgen.

§ 1d
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1)   Das Kultusministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung

 1.   die Betriebsuntersagungen nach den §§ 1 und 1a sowie 
die erweiterte Notbetreuung nach § 1b lageentsprechend 
auszuweiten oder einzuschränken,

 2.   für die in den §§ 1 und 1a genannten Einrichtungen 
weitere Bestimmungen zu den Schularten, Klassenstufen, 
Fächern oder Altersgruppen zu treffen, für die der Betrieb 
wiederaufgenommen wird, und Gruppengrößen festzule-
gen, und

 3.   für Bildungsangebote, soweit sie zu schulischen Ab-
schlüssen oder schulischen Lehramtsbefähigungen füh-
ren, weitere Bedingungen und Modalitäten für die Wie-
deraufnahme des Betriebs insoweit festzulegen.

(2)   Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung

 1.   die Gestattung des Unterrichtsbetriebs einschließlich der 
Durchführung von Prüfungen an den in § 1 Absatz 3 ge-
nannten Einrichtungen einzuschränken oder auszuweiten und

 2.   für die in § 1 Absatz 3 genannten Einrichtungen weitere 
Bestimmungen zur Wiederaufnahme, zum Betreten und 
zur Durchführung des Schul- und Prüfungsbetriebs sowie 
zu den einzuhaltenden Maßnahmen zum Infektionsschutz 
zu treffen.

§ 2
Hochschulen, Akademien des Landes, Landesbibliotheken 

und Archive
(1)   Der Studienbetrieb in den Universitäten, Pädagogischen 

Hochschulen, Kunst- und Musikhochschulen, Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften, der Dualen Hochschule 
Baden-Württemberg, den Akademien des Landes sowie in 
den privaten Hochschulen bleibt bis zum Ablauf des 14. Juni 
2020 ausgesetzt; digitale Formate sind unbeschadet dessen 
zulässig. Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- bzw. 
Arbeitsräume an den Hochschulen erfordern (zum Beispiel 
Laborpraktika, Präparierkurse), sind nur unter besonderen 
Schutzmaßnahmen möglich, wenn sie zwingend notwendig 
sind. Landesbibliotheken, wissenschaftliche Bibliotheken an 
den Hochschulen und Archive können geöffnet werden.

(2)   Mensen und Cafeterien bleiben geschlossen. Die Studieren-
denwerke können unter entsprechender Anwendung von § 
1 Absatz 4 in Verbindung mit § 4 Absatz 3 Mensen und 
Cafeterien zur Nutzung ausschließlich durch immatrikulierte 
Studierende, Doktoranden und Beschäftigte der Hochschu-
len öffnen. Das Hygienekonzept ist den Nutzerinnen und 
Nutzern zugänglich zu machen.

(3)   In Gebäuden und auf dem Gelände der Hochschulen und 
Akademien sind unbeschadet von Absatz 1 alle Veranstal-
tungen, Ansammlungen und sonstigen Zusammenkünfte von 
jeweils mehr als zehn Personen bis zum Ablauf des 14. Juni 
2020 verboten. Dies gilt nicht für Gebäude und Einrichtungen 
der Universitätsklinika und sonstige kritische Einrichtungen im 
Sinne von § 1b Absatz 8. § 3 Absätze 3, 6 und 7 finden 
entsprechende Anwendung.
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(4)   Unter Einhaltung der zum Zwecke des Infektionsschutzes ge-
botenen Regelungen können Zusammenkünfte zur Durchfüh-
rung von Hochschulzugangsverfahren, Aufnahmeprüfungen 
und Auswahlverfahren, einschließlich Studierfähigkeitstests, 
sowie von Forschung und Lehre, einschließlich Prüfungen, 
die vom Rektorat abweichend von den Einschränkungen 
nach Absatz 1 und 3 ausnahmsweise zugelassen werden, 
stattfinden; dies gilt auch für hochschulische Veranstaltungen 
außerhalb des Geländes der Hochschulen und Akademien.

(5)   Die Hochschulen und Akademien gewährleisten in ihren Ge-
bäuden und auf ihrem Gelände die Einhaltung angemessener 
Infektionsschutzmaßnahmen. § 4 Absatz 3 gilt entsprechend. 
Näheres bestimmen die Rektorate, wobei sie über diese 
Mindestanforderungen hinausgehen dürfen, sofern dies zum 
Zwecke des Infektionsschutzes verhältnismäßig ist.

(6)   Zur Vorbereitung und Durchführung von Abschlussprüfungen 
sowie für den planmäßigen Abschluss der Studien- und 
Ausbildungsabschnitte, die planmäßige Zulassung zum Vor-
bereitungs- und Ausbildungsdienst oder zur Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung können ferner 
Ausnahmen von Absatz 1 und 3 zugelassen werden

 1.   vom Innenministerium in Bezug auf die Hochschule für 
Polizei Baden-Württemberg und

 2.   vom Justizministerium in Bezug auf die Hochschule für 
Rechtspflege Schwetzingen.

(7)   Über die Nachholung von ausgefallenen Veranstaltungen und 
Prüfungen entscheidet die Hochschule oder Akademie in 
eigener Verantwortung. Die Hochschulen und Akademien 
sorgen im Rahmen des rechtlich und tatsächlich Möglichen 
dafür, dass die Studierenden alle im Sommersemester 2020 
vorgesehenen Studienleistungen gegebenenfalls in modifizier-
ter Form erbringen können und zugleich die Studierbarkeit 
gewährleistet ist.

(8)   Absätze 1 bis 7 gelten für das „Präsidium Bildung der Hoch-
schule für Polizei“ entsprechend.

§ 3
Einschränkung des Aufenthalts im öffentlichen Raum und 

von Ansammlungen, Pflicht zum Tragen von  
Mund-Nasen-Bedeckungen

(1)   Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist bis zum Ablauf des 
14. Juni 2020 nur alleine oder im Kreis der Angehörigen des 
eigenen sowie eines weiteren Haushalts gestattet. Zu anderen 
Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Personen ab dem 
vollendeten sechsten Lebensjahr müssen zum Schutz anderer 
Personen vor einer Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus

 1.   im öffentlichen Personenverkehr, an Bahn- und Busstei-
gen, im Wartebereich der Anlegestellen von Fahrgast-
schiffen sowie in Flughafengebäuden und

 2.   in den Verkaufsräumen von Ladengeschäften und allge-
mein in Einkaufszentren eine nicht-medizinische Alltags-
maske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen, wenn dies nicht aus medizinischen Gründen oder 
aus sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist oder 
wenn nicht ein anderweitiger mindestens gleichwertiger 
baulicher Schutz besteht.

(2)   Außerhalb des öffentlichen Raums sind Veranstaltungen und 
sonstige Ansammlungen von jeweils mehr als zehn Personen 
vorbehaltlich des Selbstorganisationsrechts des Landtages 
und der Gebietskörperschaften bis zum Ablauf des 14. Juni 
2020 verboten. Dieses Verbot gilt nicht, wenn die teilnehmen-
den Personen ausschließlich

 1.   in gerader Linie verwandt sind, wie beispielsweise Eltern, 
Großeltern, Kinder und Enkelkinder,

 2.  Geschwister und deren Nachkommen sind oder
 3.  dem eigenen Haushalt angehören
   sowie für deren Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Le-

benspartner oder Partnerinnen oder Partner. Die Unter-
sagung nach Satz 1 gilt namentlich für Zusammenkünfte 
in Vereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen 
sowie öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen au-
ßerhalb der in den §§ 1 und 1a genannten Bereiche.

(3)   Ausgenommen von dem Verbot nach den Absätzen 1 und 2 
sind Veranstaltungen, Ansammlungen und sonstige Zusam-
menkünfte, wenn sie

 1.   der Aufrechterhaltung des Arbeits- und Dienstbetriebs 
einschließlich der innerbetrieblichen und -dienstlichen 
Aus- und Weiterbildung,

 2.   der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung,

 3.  der Daseinsfür- oder -vorsorge,
 4.   der medizinischen Versorgung, wie beispielsweise der 

Gewinnung von Blutspenden und der gesundheitsbezo-
genen Selbsthilfe im Sinne von § 20h des Fünften Buchs 
Sozialgesetzbuch (SGB V), wenn geeignete Maßnahmen 
zum Schutz vor Infektionen im Sinne von § 4 Absatz 3 
getroffen werden, oder

 5.   der Wahrnehmung der Versammlungsfreiheit nach Ar-
tikel 8 des Grundgesetzes zu dienen bestimmt sind. 
Satz 1 Nummer 1 gilt insbesondere für Veranstaltungen, 
Ansammlungen und sonstige Zusammenkünfte der Ge-
richte, der Staatsanwaltschaften sowie der Notarinnen 
und Notare des Landes. Bei Versammlungen nach Satz 
1 Nummer 5 haben die Teilnehmer untereinander und zu 
anderen Personen, wo immer möglich, im öffentlichen 
Raum einen Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 
Versammlungen im Sinne des Versammlungsgesetzes 
können verboten werden, sofern der Schutz vor Infek-
tionen anderweitig, insbesondere durch Auflagen, nicht 
sichergestellt werden kann.

(4)   Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen von Kirchen 
sowie Religions- und Glaubensgemeinschaften zur Religions-
ausübung sind zulässig. Das Kultusministerium wird gemäß 
§ 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vor-
gaben zum Infektionsschutz und sonstige ausführende Re-
gelungen für Veranstaltungen und sonstige Ansammlungen 
nach Satz 1, ferner für alle Bestattungen, Totengebete sowie 
rituelle Leichenwaschungen zu erlassen.

(5)  (aufgehoben)
(6)   Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern, auch in Be-

trieben, Behörden und Einrichtungen, sind bis zum Ablauf 
des 31. August 2020 untersagt; bei der Bemessung der 
Teilnehmerzahl bleiben die Beschäftigten und sonstigen Mit-
wirkenden außer Betracht. Absatz 3 Satz 1 Nummer 5 sowie 
Sätze 3 und 4 gelten entsprechend. Das Sozialministerium 
wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung über die vorstehenden Absätze sowie die §§ 1 bis 
2 und § 4 Absatz 6 und die auf deren Grundlage erlassenen 
Rechtsverordnungen hinaus Veranstaltungen im Sinne des 
Satzes 1 mit bis zu 100 Teilnehmern einschließlich der Pro-
ben und Vorbereitungsarbeiten mit bis zu 500 Teilnehmern 
zu gestatten und hierfür zum Schutz vor einer Infektion mit 
dem Virus SARS-CoV-2 spezielle Bedingungen und Anforde-
rungen, insbesondere Hygienevorgaben und maximale Teil-
nehmerzahlen, festzulegen.

(7)   Die zuständigen Behörden können aus wichtigem Grund 
unter Auflagen zum Schutz vor Infektionen Ausnahmen vom 
Verbot nach den Absätzen 1, 2 und 6 Satz 1 zulassen. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

 1.   Ansammlungen und sonstige Veranstaltungen der Auf-
rechterhaltung der kritischen Infrastruktur im Sinne von § 
1b Absatz 8 dienen oder

 2.   es sich um gesetzlich vorgeschriebene Veranstaltungen 
handelt und eine Verlegung des Termins nicht möglich ist.

§ 3a
Verordnungsermächtigung für Maßnahmen  

für Ein- und Rückreisende
Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung unbeschadet der §§ 5 und 6 Rege-
lungen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Virus 
SARS-CoV-2 zu erlassen, insbesondere
 1.   die Absonderung von Personen, die aus einem Staat 

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland einreisen, in 
geeigneter Weise gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 IfSG,

 2.   die Pflicht von Personen nach Nummer 1 gemäß § 28 
Absatz 1 Satz 1 IfSG, sich bei den für sie zuständigen 
Behörden zu melden und auf das Vorliegen der Voraus-
setzungen für die Absonderung hinzuweisen,

 3.   die Beobachtung von Personen nach Nummer 1 gemäß 
§ 29 IfSG und

 4.   berufliche Tätigkeitsverbote für Personen nach Nummer 
1 gemäß § 31 IfSG einschließlich solcher, die sich ge-
gen Personen richten, die ihren Wohnsitz außerhalb von 
Baden-Württemberg haben, sowie Ausnahmen hiervon 
und Auflagen einschließlich weiterer Anordnungen hierzu 
ge-mäß § 28 Absatz 1 IfSG vorzuschreiben.
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§ 4
Einschränkung des Betriebs von Einrichtungen

(1)   Der Betrieb folgender Einrichtungen wird bis zum Ablauf des 
14. Juni 2020 für den Publikumsverkehr untersagt:

 1.   Kultureinrichtungen jeglicher Art, insbesondere Theater, 
Schauspielhäuser, Freilichttheater,

 2.  Kinos,
 3.   Schwimm- und Hallenbäder, Thermal- und Spaßbäder, 

Saunen,
 4.   alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sportstät-

ten, insbesondere Fitnessstudios, sowie Tanzschulen und 
ähnliche Einrichtungen,

 5.   Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen; 
untersagt ist auch jede sonstige Ausübung des Prostitu-
tionsgewerbes im Sinne von § 2 Absatz 3 des Prostitu-
iertenschutzgesetzes,

 6.  Clubs und Diskotheken,
 7.   Messen, nicht-kulturelle Ausstellungen, Spezialmärkte 

und ähnliche Einrichtungen und
 8.  Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr.
(2)   Von der Untersagung nach Absatz 1 sind ausgenommen:
 1.   Kultureinrichtungen jeglicher Art und Kinos, wenn und 

soweit der Betrieb durch Rechtsverordnung nach Absatz 
4 zugelassen ist,

 2.   Museen, Freilichtmuseen, Ausstellungshäuser und Ge-
denkstätten,

 3.  Autokinos,
 4.   Schwimm- und Hallenbäder sowie Thermal- und Spaß-

bäder, wenn und soweit der Betrieb durch Rechtsverord-
nung nach Absatz 8 zugelassen ist,

 5.   alle öffentlichen und privaten Sportanlagen und Sport-
stätten, insbesondere Fitnessstudios, sowie Tanzschulen 
und ähnliche Einrichtungen, wenn und soweit der Betrieb 
durch Rechtsverordnung nach Absatz 8 zugelassen ist,

 6.  Häfen und Flugplätze und
 7.   Messen, nicht-kulturelle Ausstellungen, Spezialmärkte 

und ähnliche Einrichtungen, wenn und soweit der Betrieb 
durch Rechtsverordnung nach Absatz 4 zugelassen ist.

(3)   Besucher und Kunden von Einrichtungen und Betrieben mit 
Publikumsverkehr haben, sofern keine geeigneten Trennvor-
richtungen vorhanden sind, wo immer möglich einen Min-
destabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhal-
ten und an den in § 3 Absatz 1 Satz 3 angeführten Orten 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ausgenommen von 
der Abstandspflicht sind Angehörige des eigenen und eines 
weiteren Haushalts; außerhalb des öffentlichen Raums gilt 
die Abstandspflicht nicht für erlaubte Veranstaltungen und 
Ansammlungen nach § 3 Absatz. Betriebe und Einrichtungen 
mit Publikumsverkehr haben darauf hinzuwirken, dass im 
Rahmen der örtlichen Gegebenheiten und des Notwendigen 
der Zutritt gesteuert wird und Warteschlangen vermieden 
werden. Insbesondere ist darauf hinzuwirken, dass gemäß 
den Sätzen 1 und 2 Abstand gehalten wird. Die Abstands-
pflicht gilt nicht, soweit eine engere körperliche Nähe nicht zu 
vermeiden ist, insbesondere bei Tätigkeiten im Zusammen-
hang mit der Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln und Pfle-
gehilfsmitteln, der Erbringung ärztlicher, zahnärztlicher, psy-
chotherapeutischer, pflegerischer und sonstiger Tätigkeiten 
der Gesundheitsversorgung und Pflege im Sinne des Fünften 
Buchs Sozialgesetzbuch und des Elften Buchs Sozialgesetz-
buch (SGB XI) sowie der Erbringung von Assistenzleistungen 
im Sinne des Neunten Buchs Sozialgesetzbuch einschließlich 
der Ermöglichung von Blutspenden.

(4)   Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung den Betrieb von Einrichtungen, 
soweit nicht in den nachfolgenden Absätzen oder in anderen 
Vorschriften dieser Verordnung nähere Bestimmungen getrof-
fen sind, im Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium 
zu gestatten und hierzu Bedingungen und Anforderungen, 
insbesondere über Absatz 3 hinausgehende oder davon ab-
weichende Hygienevorgaben, festzulegen.

(5)   Das Sozialministerium und das Wirtschaftsministerium wer-
den gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame 
Rechtsverordnung über Absatz 3 hinausgehende oder davon 
abweichende Hygienevorgaben für Einzelhandelsbetriebe, 
Handwerker, Vergnügungsstätten, Betriebe in den Bereichen 
Tattoo und Piercing, Massage, Kosmetik, Nagelpflege und 
Fußpflege, Sonnenstudios, Beherbergungsbetriebe, Cam-
ping- und Wohnmobilstellplätze, Freizeitparks sowie für das 
Gaststättengewerbe festzulegen.

(6)   Für Bildungsangebote jeglicher Art einschließlich der Ab-
nahme von Prüfungen, auch wenn diese außerhalb von 
Bildungseinrichtungen erbracht werden, gilt Absatz 3 Sätze 
1 und 2 entsprechend. Abweichend von Absatz 3 Sätze 3 
und 4 finden die Grundsätze des Infektionsschutzes nach § 
1 Absatz 2 Satz 1 sowie § 1 Absatz 4 Anwendung. Das für 
den Gegenstand des Bildungsangebots jeweils fachlich zu-
ständige Ministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung Bedingungen und Modalitäten 
für die Erbringung, etwa zu zulässigen Unterrichtsangeboten, 
Unterrichtsformen und Gruppengrößen, sowie über die Sätze 
1 und 2 hinausgehende oder davon abweichende Hygi-
enevorgaben festzulegen; dies kann auch im Wege einer 
innerdienstlichen Anordnung erfolgen. Die Sätze 1 bis 3 fin-
den keine Anwendung auf Musikschulen, Kunstschulen und 
Jugendkunstschulen, die innerbetriebliche und -dienstliche 
Aus- und Weiterbildung sowie die in den §§ 1 bis 2 oder auf 
deren Grundlage durch Rechtsverordnung geregelten Ange-
bote.

(7)   Das Kultusministerium und das Sozialministerium werden ge-
mäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame Rechts-
verordnung Bedingungen und Modalitäten für den Betrieb an 
Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen, etwa 
zu zulässigen Unterrichtsangeboten, Unterrichtsformen und 
Gruppengrößen, sowie über Absatz 4 hinausgehende oder 
davon abweichende Hygienevorgaben festzulegen.

(8)   Das Kultusministerium und das Sozialministerium werden 
gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame 
Rechtsverordnung für alle öffentlichen und privaten Sportan-
lagen und Sportstätten einschließlich Schwimm- und Hallen-
bäder und Thermal- und Spaßbäder sowie Tanzschulen und 
ähnliche Einrichtungen Bedingungen und Anforderungen für 
die Wiederaufnahme des Betriebs, Höchstgruppengrößen, 
zulässige Trainingsformate sowie über Absatz 3 hinausgehen-
de oder davon abweichende Hygienevorgaben festzulegen. 
Darüber hinaus können sie durch gemeinsame Rechtsverord-
nung für den Profisport den Betrieb weitergehend gestatten 
und Regelungen nach Satz 1 sowie zur Absonderung von 
Profisportlern sowie deren Trainern, Betreuern und weiteren 
beteiligten Personen treffen.

(9)   Das Sozialministerium und das Verkehrsministerium werden 
gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, durch gemeinsame 
Rechtsverordnung über Absatz 3, auch in Verbindung mit § 
3 Absatz 1 Satz 3, hinausgehende oder davon abweichende 
Hygienevorgaben für den öffentlichen Personenverkehr und 
den touristischen Verkehr festzulegen.

§ 4a
Einrichtungen nach § 111a SGB V

(1)   In allen Einrichtungen nach § 111a SGB V ist die Durchfüh-
rung von Mutter-Kind- und Vater-Kind-Maßnahmen unter-
sagt.

(2)   Andere Kinder dürfen Einrichtungen nach § 111a SGB V 
nicht betreten.

(3)   Die Leitung der Einrichtung kann nach Abwägung aller Um-
stände Ausnahmen von den Verboten nach den Absätzen 
1 und 2 unter Auflagen zum Infektionsschutz zulassen. Bei 
der Abwägung sind insbesondere die erhöhten Infektionsge-
fahren in der Einrichtung und für die sich in ihr aufhaltenden 
Personen zu berücksichtigen.

(4)   Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung bis zum Außerkrafttreten 
dieser Verordnung abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
Bedingungen oder Anforderungen für den Betrieb von Ein-
richtungen nach § 111a SGB V nach Maßgabe näherer Be-
stimmungen insbesondere zum Infektionsschutz festzulegen.

§ 5
Erstaufnahmeeinrichtungen

(1)   Personen, die in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung gemäß 
§ 3 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) aufgenommen 
werden, dürfen bis zum Ablauf des 14. Juni 2020 für einen 
Zeitraum von 14 Tagen nach Beginn ihrer Unterbringung 
gemäß § 6 Absatz 1 FlüAG den ihnen jeweils zugewiesenen 
Unterbringungs- und Versorgungsbereich nicht verlassen. 
Das zuständige Regierungspräsidium kann den Betroffenen 
jederzeit neue Unterbringungs- und Versorgungsbereiche zu-
weisen und Ausnahmen von der Verpflichtung des Satzes 1 
anordnen.
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(2)   Das Innenministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung weitergehende Regelungen zur 
Separierung bestimmter Personengruppen innerhalb der Lan-
deserstaufnahmeeinrichtungen zu erlassen.

§ 6
Verordnungsermächtigung für Maßnahmen zum Schutz 

besonders gefährdeter Personen
Das Sozialministerium wird gemäß § 32 Satz 2 IfSG ermächtigt, 
für
 1.   Einrichtungen nach § 23 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 

3 bis 5 IfSG,
 2.   teilstationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und 

Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen einschließ-
lich Kurzzeitpflege sowie teilstationäre Einrichtungen der 
Wohnungslosenhilfe,

 3.   stationäre Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und 
Unterstützungsbedarf oder mit Behinderungen, stationäre 
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe, ambulant betreute 
Wohnprojekte der Wohnungslosenhilfe sowie von einem 
Anbieter verantwortete ambulant betreute Wohngemein-
schaften nach dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz,

 4.   Betreuungs- und Unterstützungsangebote im Vor- und 
Umfeld von Pflege, insbesondere

  a)   Angebote nach § 45c Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
SGB XI in Verbindung mit § 6 Absatz 1 der Unterstüt-
zungsangebote-Verordnung (UstA-VO) wie

  aa)  Betreuungsgruppen (für Personen mit überwiegend 
kognitiven Einschränkungen, beispielsweise demenzi-
ell erkrankte pflegebedürftige Menschen) und

  bb)  Angebote zur Unterstützung im Alltag wie Freizeit-
ausfahrten für behinderte und pflegebedürftige Men-
schen,

  b)   Initiativen des Ehrenamtes nach § 45c Absatz 1 Satz 
1 Nummer 2 SGB XI in Verbindung mit § 7 UstA-VO 
und

  c)    Angebote der Selbsthilfe nach § 45d SGB XI in Ver-
bindung mit § 8 UstA-VO nähere Regelungen zu einer 
lageangepassten Verwirklichung des Schutzes vor ei-
ner Infektion mit dem Virus SARS-CoV-2 im Hinblick 
auf Bedienstete, Bewohner, Besucher und sonstige 
Dritte durch Rechtsverordnung festzulegen. In der 
Rechtsverordnung kann insbesondere festgelegt wer-
den, dass

 1.  diese Einrichtungen und Angebote nicht oder nur unter 
bestimmten Voraussetzungen oder in räumlich, zeitlich 
und personell eingeschränktem Umfang betreten, verlas-
sen oder sonst wahrgenommen werden dürfen,

 2.   bestimmte Konzepte zum Hygieneschutz zu erstellen und 
Informationspflichten zu erfüllen sind,

 3.   bestimmte Hygienevorgaben einzuhalten sind, insbeson-
dere ein Mindestabstand oder das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung,

 4.   die Leitung der Einrichtung Namen und Adresse von 
Besuchern zur Nachverfolgung beim Auftreten von Infek-
tionen erheben und bis zu vier Wochen speichern darf 
und

 5.   bei Nichteinhaltung der Vorgaben oder sonstigem Auftre-
ten infektionsrelevanter Umstände eine sofortige Beendi-
gung eines Besuchs der Einrichtung oder des Angebots 
durch die Leitung erfolgen kann.

§ 7
Betretungsverbote

In den in § 1 Absatz 1, § 1a Absatz 1 und § 2 Absatz 1 ge-
nannten Einrichtungen gilt, soweit deren Betrieb nicht gänzlich 
eingestellt wird, ein generelles Betretungsverbot für Personen, 
die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 
14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsin-
fekts oder erhöhte Temperatur aufweisen.

§ 8
Weitere Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz

(1)   Das Recht der zuständigen Behörden, weitergehende Maß-
nahmen zum Schutz vor Infektionen zu erlassen, bleibt von 
dieser Verordnung unberührt. Für den Erlass von Maßnah-
men nach dem Infektionsschutzgesetz ist das Sozialministeri-
um zuständige oberste Polizeibehörde. Das Sozialministerium 

übt die Fachaufsicht für Maßnahmen der nach § 1 Absatz 6 
der Verordnung des Sozialministeriums über Zuständigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz zuständigen Ortspolizeibe-
hörden aus.

(2)   Das Sozial- und das Innenministerium werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung nähere Einzelheiten zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten zwischen Gesundheitsbehörden, 
Ortspolizeibehörden und dem Polizeivollzugsdienst zu regeln, 
soweit dies aus Gründen des Infektionsschutzes erforderlich 
ist

 1.   zum Schutz der Beamtinnen und Beamten des Polizei-
vollzugsdienstes sowie der Beschäftigten der Ortspolizei-
behörden vor Ansteckung bei Einsätzen,

 2.   zur Anordnung, Durchführung, Überwachung und des 
Vollzugs von Maßnahmen nach dem Infektionsschutzge-
setz,

 3.   zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 
nach dem Infektionsschutzgesetz und auf seiner Grund-
lage ergangener Rechtsverordnungen und

 4.   zur Prüfung der Haft- oder Unterbringungsfähigkeit sowie 
der Erforderlichkeit einer isolierten Unterbringung in Ge-
wahrsamseinrichtungen und Justizvollzugsanstalten.

§ 9
Ordnungswidrigkeiten

(1)   Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 
IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

 1.   entgegen § 3 Absatz 1 Satz 1 sich im öffentlichen Raum 
aufhält,

 2.   entgegen § 3 Absatz 1 Satz 3 oder § 4 Absatz 3 Satz 1 
keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt,

 3.   entgegen § 3 Absatz 2 an einer Veranstaltung oder sons-
tigen Ansammlung von jeweils mehr als zehn Personen 
teilnimmt,

 4.   entgegen § 3 Absatz 7 Auflagen zum Schutz vor Infekti-
onen nicht einhält,

 5.  entgegen § 4 Absatz 1 eine Einrichtung betreibt,
 6.   entgegen § 4 Absatz 3 Satz 4 nicht darauf hinwirkt, dass 

zwischen Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten wird,

 7.   entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 einen ihm zugewiesenen 
Unterbringungs- und Versorgungsbereich verlässt oder

 8.  entgegen § 7 eine der genannten Einrichtungen betritt.
(2)   In Rechtsverordnungen nach § 1d, § 3 Absatz 4 Satz 2 und 

Absatz 6 Satz 3, § 3a, § 4 Absätze 4 bis 9, § 4a Absatz 
4, § 5 Absatz 2 und § 6 können Bußgeldbewehrungen für 
den Fall von Zuwiderhandlungen gegen die darin enthaltenen 
Bestimmungen vorgesehen werden.

§ 10
Inkrafttreten

(1)   § 4 Absätze 5 und 8 dieser Verordnung treten am Tag nach 
ihrer Verkündung in Kraft.

(2)   Im Übrigen tritt diese Verordnung am 11. Mai 2020 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Corona-Verordnung vom 17. März 2020, 
die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 2. Mai 2020 
(notverkündet gemäß § 4 des Verkündungsgesetzes und 
abrufbar unter http://www.baden-wuerttemberg.de/corona-
verordnung) geändert worden ist, außer Kraft.

§ 11
Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 15. Juni 2020 außer Kraft, mit Aus-
nahme von § 3 Absatz 6 Sätze 1 und 2, die am 31. August 
2020 außer Kraft treten. Sofern in dieser Rechtsverordnung 
nichts anderes bestimmt ist, gelten die Maßnahmen bis zum 
Außerkrafttreten der Verordnung.

Stuttgart, den 9. Mai 2020
Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:
Kretschmann / Strobl / Sitzmann / Dr. Eisenmann / Bauer / 
Untersteller / Dr. Hoffmeister-Kraut / Lucha / Hauk / Wolf / 
Hermann / Erler
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Stellenangebote

In unserer Kindertagesstätte Waldzwerge im Ortsteil Hoch-
dorf/Enz, werden in einer VÖ-Gruppe bis 14.00 Uhr und zwei 
GT-Gruppen bis 17.00 Uhr, Kinder von einem bis drei Jahren 
betreut. Für die GT – Gruppe suchen wir zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt eine

Pädagogische Fachkraft nach KiTaG §7 
(m/w/d) 

mit einem Beschäftigungsumfang von 100 %.
Es handelt sich um ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.
Das pädagogische Konzept orientiert sich an den Grundsät-
zen von Emmi Pikler und Maria Montessori.
Steht bei Ihnen der wertschätzende und einfühlsame Umgang 
mit Kindern und Eltern auch im Mittelpunkt Ihrer pädago-
gischen Arbeit? Suchen Sie eine neue Herausforderung in 
einem engagierten und aufgeschlossenen Team?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis zum 19.06.2020 an:
Gemeinde Eberdingen
Stuttgarter Straße 34
71735 Eberdingen
oder per E-Mail an buergermeisteramt@eberdingen.de
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Pfalzer (Kin-
dergartenleitung) Telefon 07042/81 321 64 oder Herrn Knöller 
(Gemeindeverwaltung), Telefon 07042/799-315.

Bürgerinformationen

Altersjubilare

Wir gratulieren recht herzlich

im OT Hochdorf/Enz am
05.06. zum 80. Geburtstag, 
Helga Mahler, 
Gartenstr. 32/1
06.06. zum 80. Geburtstag, 
Inga Littmann, 
Theodor-Heuss-Str. 42
09.06. zum 85. Geburtstag, 
Doris Hecke, 
Pulverdinger Str. 35
09.06. zum 70. Geburtstag, Herbert Erhard, Mörikestr. 2
11.06. zum 80. Geburtstag, Sigrid Grefe, Enzweihinger Str. 13

Wir wünschen allen Jubilaren für das neue Lebensjahr Glück, 
Gesundheit und Zufriedenheit.
Bürgermeister Peter Schäfer

Sollten Sie keine Veröffentlichung wünschen, melden Sie sich bit-
te beim Einwohnermeldeamt oder in den Verwaltungsaußenstellen.
Bürgermeisteramt

!!!! Vorgezogener Redaktionsschluss !!!!

Anlässlich des Feiertags am 11.06. (Fronleichnam)  
gilt folgender Redaktionsschluss für KW 24:

Montag, 08.06. um 8.30 Uhr
Bürgermeisteramt Eberdingen

Sprechzeiten Gemeindeverwaltung

Ab Montag, 04.05. mit vorheriger Terminvereinbarung:
Montag - Freitag     8:30 - 11:30 Uhr
Montagnachmittag  16:00 - 18:30 Uhr
Die Verwaltungsstelle Hochdorf/Enz und Nussdorf sind dienstags 
und donnerstags geschlossen.

Terminvereinbarung mit dem Bürgermeister
Wenn Sie ein besonderes Anliegen haben und eine zeitnahe 
Besprechung mit dem Bürgermeister wünschen, so wenden Sie 
sich bitte an die Mitarbeiterin des Bürgermeisters, Frau Andrea 
Wenninger, unter Tel. 07042/7990. Sie erhalten einen schnellst-
möglichen Besprechungstermin.

Öffnungszeiten Keltenmuseum
Hochdorf/Enz

Dienstag bis Freitag 
je einschließlich 9:30 - 12:00 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr
Samstag, sonn- und feiertags 
durchgehend von 10:00 - 17:00 Uhr
Das Museum ist montags geschlossen.

Öffnungszeiten der Ortsbüchereien

Eberdingen
montags  15:00 - 18:00 Uhr
donnerstags  16:00 - 19:00 Uhr

Hochdorf/Enz
montags  15:00 - 18:00 Uhr
donnerstags  11:00 - 12:00 und 15:00 - 18:00 Uhr

Nussdorf
dienstags  15:00 - 18:00 Uhr
mittwochs  11:00 - 12:00 Uhr
donnerstags  16:00 - 18:00 Uhr
Jedoch sind einige Regelungen notwendig geworden, um die 
erforderlichen Abstands- und Hygienevorschriften umsetzen zu 
können:
•	 es dürfen sich max. 3 Besucher gleichzeitig in der Bücherei 

aufhalten
•	 Medien dürfen nur ausgeliehen oder zurückgegeben werden. 

Der Aufenthalt sollte 15 Minuten nicht überschreiten. Das 
weitere Verweilen in der Bücherei ist nicht erlaubt

•	 es ist auf einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Per-
sonen zu achten

•	 Kinder unter 6 Jahren haben keinen Zutritt
•	 Kinder zwischen 6 und 10 Jahren haben nur in Begleitung 

eines Erwachsenen Zutritt
•	 Besuchern/-innen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen
•	 das bereitgestellte Handdesinfektionsmittel ist vor Betreten 

der Bücherei zu verwenden

Feuerwehr Eberdingen
www.ffw-eberdingen.de

Übungen werden ab dem 8.06.2020 nach internen Absprachen 
in Kleingruppen stattfinden.

Müllabfuhr

Freitag, 05.06.,   Restmüll + Biogut + Restmüll 1100 L
Mittwoch, 10.06.,  Flach
Freitag, 12.06.,   Biogut + Rund + Restmüll 1100 L

Schrittweise wieder zum Normalbetrieb:  
Wertstoffhöfe erweitern Öffnungszeiten
Die AVL kehrt an ausgewählten Wertstoffhöfen ab Dienstag,  
2. Juni zu den regulären Öffnungszeiten zurück. Die Anlieferung 
ist vorerst weiterhin auf Privatkunden mit PKW beschränkt.
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Die Wertstoffhöfe BOTTWARTAL in Steinheim, ELLENTAL in 
Bietigheim-Bissingen und WASSERTURM in Kornwestheim so-
wie HOFGUT MAUER in Korntal-Münchingen sind ab Dienstag, 
2. Juni, für Privatkunden mit PKW (keine Anhänger oder Trans-
porter) wieder zu den regulären Zeiten geöffnet.

Die Wertstoffhöfe NECKARTAL und TAMMERFELD in Lud-
wigsburg, der Wertstoffhof BURGHOF Plus in Vaihingen/
Enz sowie SCHLOSSBERG in Bönnigheim bleiben vorerst 
geschlossen.
Privatkunden mit größeren Fahrzeugen oder PKW mit Anhänger, 
Gewerbebetriebe, Umzugsfirmen sowie private Anlieferer von mi-
neralischen Abfällen wie Bauschutt können vorerst weiterhin nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung unter Tel. 07141 / 956 5205 
(erreichbar von Montag bis Freitag 9 bis 17 Uhr) oder per E-Mail 
unter wertstoffhof.anmeldung@avl-lb.de auf die Wertstoffhöfe.
Anlieferer von mineralischen Abfällen wie Bauschutt können al-
ternativ ab Dienstag, 2. Juni 2020 auch auf dem BAUWERT-
STOFFHOF, AM FROSCHGRABEN anliefern. Dieser ist ebenfalls 
wieder zu den regulären Zeiten geöffnet. Auf den Wertstoffhöfen 
gilt die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die AVL bit-
tet darum, die Wertstoffhof-Karte mitzubringen. Kunden müssen 
weiterhin mit Wartezeiten rechnen. Wartende Kunden müssen 
sich in eine Autowarteschlange einreihen und im Auto bleiben, 
bis ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sie zur Anlieferung auf 
das Gelände winkt. Zu anderen Personen ist der Mindestabstand 
einzuhalten. Auf der Homepage der AVL www.avl-ludwigsburg.
de sind die Öffnungszeiten und Annahmebedingungen der ein-
zelnen Wertstoffhöfe zu finden. Ab Dienstag, 2. Juni, ist das 
ServiceCenter der AVL unter der Telefonnummer 07141 / 144 
2828 von Montag bis Freitag von 7.30 bis 12 Uhr, nachmittags 
am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 17 Uhr, 
donnerstags von 13 bis 18 Uhr und per E-Mail unter servicecen-
ter@avl-lb.de erreichbar.

Aktuelle Informationen
aus Ämtern, Verbänden und Vereinigungen

Landratsamt Ludwigsburg

Fachbereich Landwirtschaft

Hinweise zum Nitratinformationsdienst
Die Probenahmen zu den landwirtschaftlichen Kulturen im 
Dienstbezirk Ludwigsburg sind abgeschlossen. Alle Probenah-
megeräte müssen bis Dienstag, 9. Juni 2020, an den Sam-
melstellen abgegeben werden. Tags darauf werden das letzte 
Mal Bodenproben beim Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich 
Landwirtschaft, abgeholt.
Landwirte, die danach noch Proben ziehen möchten, können 
die Probenahmegeräte direkt beim Landratsamt Ludwigsburg, 
Fachbereich Landwirtschaft, Hindenburgstr. 30/1, Ludwigsburg, 
abholen, müssen aber den Transport der Proben zum Labor 
selbst organisieren.
Bei Fragen stehen am Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich 
Landwirtschaft, folgende AnsprechpartnerInnen zur Verfügung:
Frau Hildebrandt, 07141 144-4919, 
Herr Mayer, 07141 144-4917

Sicherstellung der  
Informationsversorgung

Lesen Sie das ePaper Ihres Amtsblattes/Ihrer Lokalzeitung 
bis zum 15.06. kostenfrei.  
Die digitale Ausgabe finden Sie vollständig auf: 
www.lokalmatador.de/epaper


